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Warum der SVW sich nicht eingemischt hat

/
\

In die laufenden politischen Diskussionen
rund um den Eigenmietwert und einen
Systemwechsel bei der Besteuerung hat sich
der SVW nicht eingebracht. Wichtiger ist ihm
die Abschaffung der Minimalsteuer auf
Liegenschaften, wie sie in verschiedenen
Kantonen auch Baugenossenschaften
zahlen müssen.

Von Fritz Nigg ¦ Als einziger Verband der
Branche hat der SVW zum Thema «Besteuerung

des Eigenmietwertes» auf eine Vernehmlassung

verzichtet. Dies, obwohl vermutlich
selbst in unseren, der Mieterseite zugewandten

Kreisen, kaum Verständnis herrscht für die

Besteuerung eines rein rechnerischen
Einkommens - resultierend eben aus dem Wohnen

in den eigenen vier Wänden. Zumindest
psychologisch gesehen scheint eine solche
Steuer fehl am Platz. Eine Vernehmlassung
des SVW erachtete die Verbandsleitung
jedoch als zwecklos.
Die Baugenossenschaften sind in einigen
Kantonen von einer Steuer betroffen, die viel
stossender ist als die Steuer auf dem
Eigenmietwert. Es ist dies eine Minimalsteuer auf
Liegenschaften. Dabei wird ein Soll-Ertrag
steuerlich veranschlagt, gleichgültig, ob er
durch den effektiven Mietertrag gerechtfertigt
ist oder nicht. Baugenossenschaften, die mit
einer bescheidenen Rendite auskommen,
werden somit vom Fiskus für ihre Zurückhaltung

bestraft. Etwas Ähnliches hatte vor
knapp zehn Jahren ja auch das neue Gesetz
über die direkte Bundessteuer vorgesehen.
Die Steuer hätte rund einen Monatsmietzins
verschlungen. Erst der vom SVW angeführte
Widerstand der Baugenossenschaften brachte

diese Steuer zu Fall. Mehrere SVW-Sektio-

nen sind zudem in ihrem Kanton gegen die
Minimalsteuer (oder wie sie dort immer heisst)

tätig geworden. Zum Teil bereits mit Erfolg.
Wie immer profitieren davon auch jene
Baugenossenschaften, die keinem Dachverband

angehören. Das sei diesen Trittbrettfahrern
wieder einmal ins Stammbuch geschrieben.
Ausgelöst wurde die Bewegung um den
Eigenmietwert durch die Volksinitiative
«Wohneigentum für alle», die der Hauseigentümerverband

(HEV) lanciert hatte (und die ihm

notabene einen erheblichen Zuwachs an

Mitgliedern gebracht hat). Sie wurde im Februar

1999 in der Volksabstimmung mit 59 gegen 41
Prozent abgelehnt. Obwohl im Vorfeld mit
dem Reizwort Eigenmietwert nicht gespart
wurde, sei daran erinnert, dass die Initiative
nicht etwa dessen Abschaffung verlangte,
sondern, dass dieser ein für allemal festgesetzt

bleibe und erst bei einer Handänderung
erhöht werden dürfe.
Mit Recht hat der HEV Zürich in der
Abstimmungspropaganda daraufhingewiesen, dass
die Initiative zudem einen Systemwechsel bei

der Förderung des Wohneigentums anstrebte,
nämlich von der direkten Hilfe durch Zahlungen

und Bürgschaften des Staates zur
indirekten mittels Steuerverzicht. Heute, da die
Gemeinwesen wieder schwarze Zahlen schreiben,

stünde ein solcher Systemwechsel in der

politischen Landschaft nicht schlecht da.
Ein zweiter Systemwechsel überschattet aber
inzwischen alles andere. Nämlich die Forderung,

die Besteuerung des Eigenmietwertes
gleich ganz abzuschaffen, aber auch den Ab-

zugfürSchuldzinsen und Unterhaltskosten des

Eigentümers. Damit geraten die politischen
Fronten durcheinander. Wurde bislang ein Ja

oder Nein zum Eigenmietwert vom Schema

rechts/links oder Eigentümer/Mieter bestimmt,
so lässt jetzt beispielsweise der Basler
Hausbesitzerverein in zentimeterhohen Lettern

verlauten, der Eigenmietwert sei «volkswirtschaftlich

gerecht und sachlich begründet».
Der Mieterinnen- und Mieterverband wiederum

verlangt, der Eigenmietwert sei
abzuschaffen. Das eidgenössische Finanzdepartement

und die Kommission für Wirtschaft und

Abgaben des Nationalrates ihrerseits haben
dasThemazu einem viele Seiten langen
Fragebogen aufgeblasen und in die Vernehmlassung
geschickt. Mit gutem Grund hat die NZZ das

ganze Geschäft als «eine Baustelle mit
unabsehbarem Ausgang» bezeichnet. Eine Vernehmlassung

des SVW hätte an diesem Ausgang
nichts geändert. <£s>
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